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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Nachdem Bundestag und Bundesrat dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) in einem Eilverfahren zugestimmt

haben, ist das Gesetz am 18.10.2008 in Kraft getreten. Mit der am 20.10.2008 vom Bundeskabinett erlassenen Verord-

nung zur Durchf�hrung des FMStG kn�pft die Regierung die Annahme der Hilfen aus dem Bankenrettungsplan an strikte

Bedingungen wie Obergrenzen, Gegenleistungen und Einflussnahme. Eine erste kritische Einsch�tzung des Maßnahmen-

pakets nimmt Wittgens in seinem Standpunkt auf dieser Seite vor. Speziell die Frage der Verg�tung von Bankmanagern

ist Gegenstand des Standpunkts von Uhl auf S. 2401 in diesem Heft.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

// Standpunkt /
von Dr. JonasWittgens, RA,

Allen&Overy LLP,Hamburg

Finanzmarktstabilisierungsgesetz:
Not kenntkeinGebot

Der Gesetzgeber greift mit dem Finanz-

marktstabilisierungsgesetz (FMStG) vom

17.10.2008 (BGBl. 2008 I, S. 1982ff.) und der

am 20.10.2008 ver�ffentlichten begleitenden

Finanzmarktstabilisierungsfonds-Verordnung

(FMStFV) tief in die organschaftlichen Lei-

tungsstrukturen bei Aktiengesellschaften ein.

Nehmen Unternehmen des Finanzsektors Hil-

fe des Fonds in Anspruch, kann die Bundesre-

gierung im Gegenzug u. a. �ber die Kreditver-

gabepolitik und die Dividende, vor allem aber

auch – im Falle der Beteiligung des Fonds an

Rekapitalisierungen gem. § 7 FMStFG – �ber

die Vorstandsgeh�lter mitbestimmen. So soll

nach§ 5Abs. 4 lit. a) FMStFVeine j�hrlicheGe-

samtverg�tung von mehr als 500 000 Euro

grunds�tzlich unangemessen sein. Letzteres

hat nichts mit dem erkl�rten Gesetzesziel zu

tun, den deutschen Finanzmarkt zu stabilisie-

ren, sondern ist allein der politischen Stim-

mungslage geschuldet. Der Gesetzgeber be-

st�tigt sich �brigens selbst, dass seine Eingrif-

fe mit dem Aktienrecht in Einklang st�nden

(vgl. Art. 2 § 2 Abs. 1 FMStG). Tats�chlich sus-

pendiert er tempor�r Teile des AktG f�r Akti-

engesellschaftendesFinanzsektors.

Ein Kernst�ck des FMStG sind die Regelun-

gen zur Kapitalbeschaffung. Bisher ist der

Weg f�r alle Aktiengesellschaften m�hsam,

wenn sie ihr Grundkapital unter Ausschluss

des Bezugsrechts der Altaktion�re erh�hen

wollen. Wenn dies bei Unternehmen des Fi-

nanzsektors zugunsten des Fonds gesche-

hen soll, ist k�nftig alles – zumindest nach

dem Wortlaut des Gesetzes – ganz einfach:

Weder die Kapitalerh�hung noch der Bezugs-

rechtsausschluss bed�rfen zwingend einer

ZustimmungderHauptversammlung.Das Be-

zugsrecht der Altaktion�re ist per Gesetz aus-

geschlossen oder – sofern die Zustimmung

der Aktion�re eingeholt wird – zugunsten des

Fonds jedenfalls immer angemessen. Derart

schneidige Regelungen haben sich Aktienge-

sellschaften – freilich ohne die bittere Pille der

staatlichen Einflussnahme – schon lange ge-

w�nscht. Das gilt erst recht mit Blick auf die

Rechtssicherheit: Die Durchf�hrung der Kapi-

talerh�hungmussunverz�glichohnePr�fung

in das Handelsregister eingetragen werden;

Gefahrendrohenallenfalls bei offensichtlicher

Nichtigkeit. Bei alledem stellen sich grundle-

gende Fragen der Vereinbarkeit mit Art. 14

GG und Art. 25 der Zweiten (Kapital)Richtlinie

77/91/EWG.

Einen �berblick werden Schalast/Br�ck/

Schanz inHeft47des „Betriebs-Berater“ geben.

Entscheidungen
OLG Stuttgart: Nachfrageobliegenheit bzgl.

Stimmrechtsverh�ltnissen von Aktion�ren

Das OLG Suttgart hat mit Urteil vom 15.10.2008

– 20 U 19/07 – entschieden: Ohne konkrete An-

haltspunkte, die berechtigte Zweifel an der Rich-

tigkeit von Stimmrechtsmitteilungen von nach

§§ 21ff. WpHG Meldepflichtigen begr�nden, ist

eine b�rsennotierte Aktiengesellschaft nicht zu

Nachfragen bez�glich der Stimmrechts- und Zu-

rechnungsverh�ltnisse von Aktion�ren verpflich-

tet. F�r die Wirksamkeit eines Hauptversamm-

lungsbeschlusses �ber ein „Delisting“ bedarf es

keines Vorstandsberichts �ber das Abfindungs-

angebot und auch nicht dessen Pr�fung durch

einen sachverst�ndigen Pr�fer (Anschluss BGHZ

153, 47 – Macrotron).

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-2357-1

unterwww.betriebs-berater.de

OLG M�nchen: Besonderer Vertreter als

Nebenintervenient?

Mit Beschluss vom 7.10.2008 – 7W 1034/08 – hat

das OLG M�nchen entschieden: Ein nach § 147

Abs. 2 AktG zur Geltendmachung von Ersatzan-

spr�chen der Gesellschaft bestellter besonderer

Vertreterkannnicht alsNebenintervenientauf Sei-

ten der Klagepartei einem Rechtsstreit beitreten,

in dem ein f�r das Bestehen der Ersatzanspr�che

m�glicherweise relevanter Hauptversammlungs-

beschluss angefochtenwird. Weder ist der beson-

dere Vertreter als „Organ“ der Gesellschaft in ei-

nemsolchenVerfahrenselbstparteif�hignochhat

er gem�ß § 66 Abs. 1 ZPO ein eigenes rechtliches

InteresseamAusgangdesRechtsstreits.

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2008-2357-2

unterwww.betriebs-berater.de

OLGM�nchen: Zur Anfechtbarkeit eines

Entlastungsbeschlusses

Mit Urteil vom 24.9.2008 – 7 U 4230/07 – hat

das OLG M�nchen entschieden: Der Beschluss

�ber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-

rats nach § 120 AktG ist noch nicht deshalb an-

fechtbar, weil der Aufsichtsrat in seinem Bericht

nach § 171 Abs. 2 AktG nicht �ber Vertr�ge in-

formiert hat, die zwischen der Gesellschaft und

einer Rechtsanwaltskanzlei, der ein Mitglied des

Aufsichtsrats angeh�rt, geschlossen wurden.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-2357-3

unterwww.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
K�nftig h�here Geldstrafen f�r

Spitzenverdiener

Das Bundeskabinett hat am 15.10.2008 den Ent-

wurf eines Gesetzes zur Anhebung der H�chst-

grenze eines Tagessatzes bei Geldstrafen be-

schlossen. Danach soll das Gericht k�nftig einen

Tagessatz in H�he von max. 20 000 Euro – statt

wie bisher 5 000 Euro – verh�ngen k�nnen. So

soll der Einkommensentwicklung in den letzten

30 Jahren Rechnung getragen und die Bela-

stungsgleichheit wieder hergestellt werden.
(Quelle: PM BMJ vom 15.10.2008)
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